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Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 

im Rahmen der förmlichen Beteiligung  
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
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Nr. Stellungnahmen TÖB/Öffentlichkeit Behandlungs- und Beschlussvorschläge 
 

 

  

1 
 

AL Immobilien / Lenz und Johlen Rechtsanwälte Partnerschaft mdB 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Das Baugesetzbuch bestimmt in § 1 Abs.3 und in § 2 Abs. 1 S. 1 die Bauleit-

planung als Aufgabe der Kommune als gemeindliche Planungshoheit, die 

Bauleitpläne aufzustellen hat, sobald und soweit es für die städtebauliche 

Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.  

Ziel der Planung ist es durch die Neugliederung des Areals verschieden große 
Grundstücke zu generieren, sodass sich auch kleine und mittlere Unterneh-
men in Wertheim ansiedeln können. 
Die Umstrukturierung der Gewerbefläche wurde, mit Rücksichtnahme auf die 
Eigentümer, so vorgesehen, dass deren Bauabsicht im nördlichen Teil des 
Grundstücks durch die Entwicklung einer sehr großen Fläche weiterhin mög-
lich ist. 
 
Im Norden an das Plangebiet angrenzende Gewerbegebiet Grüben, welches 
ebenso eine kleinteilige Parzellierung aufweist, stehen keine städtischen Ge-
werbeflächen mehr zur Verfügung. In Wertheim Ost können somit derzeit 
keine kleineren Gewerbeflächen für kleine beziehungsweise mittelständische 
Betriebe zur Verfügung gestellt werden. 
 
Durch die Neugliederung des Areals sollen verschieden große Grundstücke 
entstehen, sodass sich kleine und mittlere Unternehmen in Wertheim ansie-
deln können. Die aktuelle Planung sieht vor, dass neben einem sehr großen 
Grundstück auch zwei kleinere Grundstücke entwickelt werden sollen, um 
den oben genannten Planungszielen gerecht zu werden. Die geforderte Zu-
sammenlegung der beiden Grundstücke und Reduzierung der Grundstücks-
tiefe hätte nicht nur eine Abweichung des genannten Planungswillen zufolge, 
sondern würde durch die geringe Tiefe des Grundstücks die Bebauung für 
Gewerbetreibende erschweren. 
 
Informationen über die Grundlagen der gewählten Fahrbahnbreiten ist in der 
Begründung unter Punkt 4.5.1 aufgeführt. 
Für die Querschnitte der Fahrbahn sind je nach Stärke und Zusammenset-
zung des Kraftfahrzeugverkehrs unterschiedliche Gesamtbreiten anwendbar. 
Die Grundmaße für die Verkehrsräume sind in Anlehnung an die Begegnungs-
fälle nach Bild 17 der RASt 06 festgelegt. 
 



Bebauungsplan GE „Gewerbegebiet westlich der Autobahn – 1. Änderung“, in Wertheim-Bettingen Stand: 05.01.2024 
 Blatt 5 
 

Nr. Stellungnahmen TÖB/Öffentlichkeit Behandlungs- und Beschlussvorschläge 
 

 

 

 
 

  
 
 
Für die Bemessung der Erschließungsstraße des Plangebiets wird der Begeg-
nungsfall LKW / LKW angesetzt. Als Grundmaß für den Raumbedarf ergibt 
sich eine Fahrbahnbreite von 6,35m. Die gewählte Fahrbahnbreite entspricht 
mit 6,5m inklusive Sicherheitsabstand in etwa dem Grundmaß des Begeg-
nungsfalls LKW / LKW.  
 
 
Aus planerischen und technischen Gründen wurde die Straße in Mitten der 
beiden Flurstücke 7120 und 7120/3 gelegt und eine symmetrische Wendean-
lage angelegt, sodass die beiden Grundstückseigentümer gleichermaßen be-
troffen sind. 
Aus Sicherheitsgründen sollte das Wenden für das Bemessungsfahrzeug ohne 
zurücksetzen möglich sein. (Punkt 6.1.2.2 RASt 06). Das Layout bzw. der 
Durchmesser von 25m der Wendeanlage erfolgt in Anlehnung an das Bild 60 
der RASt 06, „Flächenbedarf für eine Wendeschleife für Lastzüge“.  Aufgrund 
der vorwiegenden Nutzung der Erschließungsstraße durch Lastzüge wird der 
Durchmesser von 25m beibehalten.   
 
Aufgrund der vorher genannten Stellungnahmen sieht die Stadt Wertheim 
vor, die Anregungen der AL Immobilienentwicklungs- und -verwertungs 
Gmbh nicht mit in die Planung aufzunehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 


